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Neuer Pflege und Wartungsvertrag für Orgeln - Anschreiben 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auf Empfehlung der Fachgruppe Orgel der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg wird der bisherige Orgelpflegevertrag 

durch ein neues Muster ersetzt (Anlage 1).  

Bestehende Verträge sind zunächst weiterhin gültig. Wir bitten jedoch darum, bei einem Wechsel der betreu-

enden Orgelbaufirma diesen neuen Vertrag zu Grunde zu legen. Auch bei einer Orgelreinigung oder einer Or-

gelreparatur soll der Vertrag nach diesem Muster abgeschlossen werden, selbst dann, wenn die bisherige Or-

gelbaufirma weiterhin mit der Wartung der Orgel beauftragt wird. 

 

Die Orgelsachverständige unserer oldenburgischen Kirche, Kantorin Natalia Gvozdkova, berät die Kirchenge-

meinden im Vorfeld gern beim Abschluss eines neuen Orgelwartungsvertrages und schlägt auch geeignete 

Orgelbaufirmen vor. Durch ihre Unterschrift wird die Kenntnisnahme des neuen Wartungsvertrages dokumen-

tiert. Eventuelle finanzielle Zuschüsse durch die Fachgruppe Orgel sind künftig an den Abschluss eines War-

tungsvertrages gebunden.  

 

Das Wartungsprotokoll (Anlage 2) ist als Abrechnungs- und Kontrollbeleg zu verstehen. Es ist nach Abschluss 

der Wartung von der Orgelbaufirma auszufüllen und von dem Organisten oder der Organistin bzw. von der 

oder dem Beauftragten für die Orgel gegenzuzeichnen.  

Die Wartungsprotokolle sind auch bei Altverträgen sofort zu verwenden und ersetzen die sonst übliche Mittei-

lung bzw. Bescheinigung. 

 

Immer wieder gibt es aus den Gemeindekirchenräten Fragen, was genau an einer Orgel zu warten bzw. wie sie 

zu stimmen sei. Vielfach ist auch nicht klar, welche Aufgaben ein Organist oder eine Organistin bei der Pflege 

einer Orgel übernehmen kann. Diese Informationen sind in dem beigefügten Informationsblatt: „Allgemeine 

Hinweise zur Pflege und Wartung von Pfeifenorgeln“ (Anlage 3) nachzulesen.  

Für Fragen stehen Ihnen die Mitglieder der Fachgruppe Orgel gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A.  

 

 

Andreas Zuch, Pfarrer 

Vorsitzender Fachgruppe Orgel 


